
besondere die Redaktion des Jahrbuches zu besorgen; er ver-
jammelt sich über Einberufung durch den Borsizenden nach
Bedarf ; wenn drei Vorstandsmitglieder die Einberufung ver-
langen, hat der Vorsizende einem solchen Verlangen zu ent-
jprechen.

Die Amtsdauer des Vereinsvorstandes erstreckt sich auf
fünf Jahre.

S 8. Bei den Vereinsversammlungen ebenso wie bei den Ver-
Auuminigen des Vereinsvorstandes werden die Beschlüsse durch

einfache Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder gefaßt.
8 9. Streitigkeiten aus dem Bereinsverhältnisse werden

jeweils durch einen Mehrheitsbeschluß des Vereins8vorstandes
geschlichtet.

Fühlt sich eine Partei durch diese Entscheidung beschwert,
jo steht derselben die Berufung an ein Schiedsgericht offen,
bei welchem jede Partei durch einen Schiedsmann vertreten
ist, während andererseits die Schiedsmänner einen Obmann
zu wählen haben.

S 10. Der Verein wird nach Außen durch den Vor-
sigenden und ein zweites, zu diesem Zwecke von dem Vereins-
vorstande für eine bestimmte Dauer gewähltes Mitglied ver-
treten. Ausfertigungen des Vereinsvorstandes bedingen zu
ihrer Giltigkeit die Unterschrift des Vorsitenden und eines

Doeiten von dem BVereinsvorstande zu dem gedachten Zwecke
für eine bestimmte Dauer gewählten Mitgliedes.

8 1i. Die Auflösung des Vereines kann nur in einer
eigens zu diesem Zwecke einberufenen Hauptversammlung, zu
der sämtliche Mitglieder eingeladen werden, erfolgen. zur
Gültigkeit des Auflösungsbeschlusses ist die Zweidrittel-Mehr-
heit der anwesenden Mitglieder erforderlich. Dieselben haben
durch einfach? Stimmenmehrheit über die Verwendung des
vorhandenen Vermögens des aufzulösenden Vereines zu be-
schließen.


